
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/1/25 92/15/0020
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §18 Abs1 Z3 litc;

Rechtssatz

Wohnraum iSd § 18 Abs 1 Z 3 lit c EStG 1988 ist nicht eingeschränkt auf die tatsächlich dem Wohnzweck dienenden

Räume eines Gebäudes zu verstehen, sondern umfaßt (ebenso wie der in lit a und in lit b der genannten Bestimmung

in anderer Weise beschränkte Wohnraumbegriff) immer das Gebäude an sich.
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